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I.
An die
Rechnungsämter, Kirchengemeindeämter
Kirchengemeinden, die zur Kassen- und Rechnungsführung nicht einem Verwaltungsamt angeschlossen sind im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirchenbezirke im Landkreis Karlsruhe, 
Pforzheimer Str. 31, 76275 Ettlingen

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirchenbezirke im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Schwimmbadstr. 23, 79100 Freiburg

Diakonisches Werk Freiburg, Dreisamstr. 3-5, 79098 Freiburg

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirchenbezirke im Rhein-Neckar-Kreis, 
Friedrich-Ebert-Anlage 9, 79117 Heidelberg

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirchenbezirke im Ortenaukreis, Okenstr. 8, 77652 Offenburg


Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte Beuggen e. V., Schloß Beuggen, 79618 Rheinfelden

Evangelische Begegnungsstätte Hohenwart e. V., Schönbornstr. 25, 75181 Pforzheim-Hohenwart

Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden, Vorholzstr. 3, 76137 Karlsruhe

Evangelische Fachhochschule, Bugginger Str. 38, 79114 Freiburg

Rechnungsprüfungsamt im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle im Hause

Gesamtausschuß im Hause


Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission im Hause
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1. September 1997 


Rundschreiben 9/1997

Zusatzversorgung unterhälftig teilzeitbeschäftigter Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter für Zeiträume vor dem 1.4.1991
h i e r :  Zahlung einer Abfindung bei Verzicht auf die Nachentrichtung der Umlage
Rundschreiben vom 3.12.1996

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie bekannt wurde, haben sich kirchliche Rechtsträger und Anspruchsberechtigte in Einzelfällen darauf verständigt, von einer Nachentrichtung der Umlage für Zeiten einer unterhälftigen Teil-zeitbeschäftigung vor dem 1.4.1991 abzusehen und als Ausgleich hierfür eine einmalige Abfin​dung zu zahlen.

Einer solchen Regelung kann zugestimmt werden, wenn die Abfindung den Betrag, der im Einzel​fall an nachzuentrichtender Umlage zuzüglich Verzugszinsen in Höhe von 6 % jährlich, die die Zusatzversorgungskassen für nicht rechtzeitig abgeführte Umlagen satzungsgemäß zu erheben haben, nicht übersteigt. 
Dabei ist es sachgerecht, die Abfindung in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des § 59 Abs. 2 Buchst. a VBL-Satzung bzw. § 50 Abs. 3 Buchst. a Versorgungsordnung der KZVK festzusetzen. Dies setzt voraus, daß die Zusatzversorgungskasse zuvor den Betrag ermittelt, um den sich die Rente im Falle der „Nachversicherung“ erhöhen würde. Die KZVK führt diese sog. Fiktivberechnung ohne weiteres durch. Das von der VBL zur Umlagenachentrichtung herausge-gebene Merkblatt sieht dies nicht vor. Evtl. ist auch die VBL bereit, im Einzelfall auf Antrag des Versicherten vor der Umlagenachentrichtung eine solche Fiktivberechnung durchzufüh​ren. Eine dahingehende Verpflichtung lässt sich evtl. aus der allgemeinen Aufklärungs​pflicht ableiten, die die Kassen nach der Rechtsprechung gegenüber den Versicher​ten haben. 
Verfahrensmäßig wäre in diesem Fall wie folgt vorzugehen:

Nach Eintritt des Versicherungsfalles aufgrund Rentenbescheides des Rentenversicherungsträ​gers wird die Versorgungsrente/Versichertenrente von der Zusatzversorgungskasse festgesetzt, ohne die Zeiten einzubeziehen, für die Anspruch auf Nachentrichtung der Umlage für die Zeit einer unterhälftigen Teilzeitbeschäftigung vor dem 1.4.1991 besteht; die Umlagenachentrichtung wird zunächst nicht durchgeführt. Nach Zugang des Rentenbescheides der Zusatzversorgungs​kasse wird diese darüber informiert, daß die/der Versicherte aufgrund der einschlägigen Urteile des BAG Anspruch auf Nachentrichtung von Umlagen für Zeiten einer unterhälftigen rentenver-sicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung vom … bis … hat. Gleichzeitig wird der Kasse unter Verwendung des hierfür vorgesehenen Vordrucks das während dieser Zeit erzielte zusatzver-sicherungspflichtige Entgelt sowie der jeweilige Beschäftigungsgrad mitgeteilt und diese um Durchführung der Fiktivberechnung (Ermittlung des Betrages, um den sich die Rentenleistun​gen durch die Nachentrichtung der Umlage erhöhen würde) gebeten. Der nachzuentrichtende Umla-gebetrag kann von der ZGASt aufgrund des Meldeformulares ermittelt werden; ebenso kön​nen die im „Nachversicherungsfall“ fällig werdenden Verzugszinsen in Höhe von jährlich 6 % zumin​dest überschlägig berechnet werden. Steht der Betrag, um den sich die Rentenleistung der Zusatzversorgungskasse im Falle der Durchführung der Umlagenachentrichtung erhöhen würde, aufgrund der Fiktivberechnung fest, kann dann der Abfindungsbetrag ermittelt werden und die/der Anspruchsberechtigte entscheiden, ob sie/er unter Verzicht auf die „Nachversicherung“ der Zah​lung einer Abfindung zustimmt oder die Nachentrichtung der Umlage erfolgen soll. 
Beispiel:

Versicherte war bei der Kirchengemeinde A-dorf vom 1.4.1975 bis 30.11.1996 als teilzeitbeschäftigte Kirchendiene​rin/Hausmeisterin tätig. Ab 1.1.1978 bis zum Ausscheiden wegen Erwerbsunfähigkeit am 30.11.1996 bestand Rentenver​sicherungspflicht. Anmeldung zur Zusatzversorgung erfolgte ab 1.4.1991. Es besteht Anspruch auf Nachent​richtung von Umlagen für die Zeit vom 1.1.1978 bis 31.3.1991; nachzuentrichtender Umlagebetrag 9.500,00 DM, fällig werdende Verzugszinsen 5.300,00 DM = Gesamtaufwand im Falle der „Nachversicherung“ 14.800,00 DM.
Aufgrund der von der KZVK durchgeführten Fiktivberechnung würde sich die zustehende Versorgungsrente monatlich um 72,00 DM erhöhen. Die Mitarbeiterin hatte bei Eintritt des Versicherungsfalles und damit Entstehung des Anspruchs auf Erhöhung der Versorgungsrente das 57. Lebensjahr vollendet. In entsprechender Anwendung von § 59 Abs. 2 Buchst. a VBL-Satzung bzw. § 50 Abs. 3 Buchst. a Versorgungsordnung KZVK würde sich eine Abfindung in Höhe von
72,00 DM x 144  =
10.368,00 DM
ergeben.
Beispiel für überschlägige Berechnung der Verzugszinsen:

Zusatzversicherungspflichtiges Entgelt im Jahr 1978 = 8.000,00 DM
Umlagesatz ./. der KZVK 1978 = 7 %
nachzuentrichtender Umlagebetrag für 1978 (7 % aus 8.000,00 DM) = 560,00 DM
An Verzugszinsen werden fällig:
vom 1.1.1978 – 31.12.1996 = 18 Jahre je 6 %= 108 % aus 560,00 DM = 604,80 DM (keine Erhebung von Zinses-Zin​sen).
Zusatzversicherungspflichtiges Entgelt 1979 = 8.500,00 DM
nachzuentrichtende Umlage 7 % aus 8.500,00 DM = 595,00 DM
Verzugszinsen für die Zeit vom 1.1.1980 – 31.12.1996 = 17 Jahre je 6 % = 102 % aus 595,00 DM = 606,90 DM usw.
Die Abfindung stellt ein sonstiger lohnsteuerpflichtiger Bezug für mehrjährige Tätigkeit im Sinne von § 44 Abs. 3 i.V.m. § 49 b Abs. 3 Satz 9 Einkommensteuergesetz dar. Die ggf. anfallende Lohnsteuer hat die/der Anspruchberechtigte zu tragen. 

Erfolgt im Beispielsfall die Abfindungszahlung im Jahre 1997 und wird eine Lohnsteuerkarte mit Steuerklasse I oder IV vorgelegt, fällt keine Lohnsteuer an. Bei Vorlage einer Lohnsteuerkarte mit Steuerklasse V ist für den 2.000,00 DM übersteigenden Betrag im Rahmen der genannten steuer​rechtlichen Bestimmungen Lohnsteuer zu entrichten. 

Ein Muster für eine entsprechende Abfindungsvereinbarung liegt bei.

Hat die Fiktivberechnung ergeben, daß sich durch eine Nachentrichtung der Umlage die Zusatz​rente nicht erhöht, kann keine Abfindung gezahlt werden.

In diesem Zusammenhang wird gebeten, das zum Arbeitsförderungsreformgesetz veröffentlichte Rundschreiben vom 13.6.1997, das versehentlich die Nr. 7/1997 erhalten hat, mit der Nr. 8/1997 zu versehen. 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




(Thielmann)

Anlage:
1 Muster für eine Abfindungsvereinbarung

Abfindungsvereinbarung
anlässlich des Verzichts auf Umlagenachentrichtung
für Zeiten der unterhälftigen Teilzeitbeschäftigung
vor dem 1.4.1991

Zwischen

der/dem …

vertreten durch

nachfolgend Anstellungsträger genannt

Und

Frau/Herr …

geb. am 

nachfolgend Anspruchsberechtigte/r genannt

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1

Die/Der Anspruchsberechtigte stand vom … bis … in einem Arbeitsverhältnis zum Anstellungsträ​ger und unterlag in der Zeit vom … bis … der Rentenversicherungspflicht. Ab …. bestand Versi-cherungspflicht in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung; die Zusatzversiche​rung erfolgte bei … .

§ 2

Die/Der Anspruchsberechtigte hat aufgrund der einschlägigen Urteile des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 28.07.1992 und 07.03.1995 für die Zeit der Ausübung einer rentenversicherungs-pflichtigen unterhälftigen Teilzeitbeschäftigung vor dem 1.4.1991 insoweit, als keine Anmeldung zur Zusatzversicherung erfolgte, gegen den Anstellungsträger Anspruch auf Verschaffung einer Zusatzversorgung. Der frühere Arbeitgeber erfüllt diesen und vorliegend sich auf den Zeitraum vom … bis … beziehenden Anspruch dadurch, daß er für die/den Anspruchsbe​rechtigte/n für diese Zeit Umlagen zur zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nachent​richtet. 
§ 3

Die/Der Anspruchsberechtigte verzichtet auf die Nachentrichtung der Umlagen. Der Anstellungs-träger gewährt der/dem Anspruchsberechtigten als Ausgleich für den Verzicht auf die Umlage-nachentrichtung eine einmalige Abfindung in Höhe von



………………….

· in Worten –

Diese wird zum … fällig.

§ 4

Damit sind alle Ansprüche, die die/der Anspruchsbeteiligte gegen den Anstellungsträger auf​grund der einschlägigen Urteile des BAG für die Zeit der unterhälftigen und die Rentenver-sicherungspflicht begründenden Teilzeitbeschäftigung vor dem 1.4.1991 hat, abge​golten.

§ 5

Die Abfindung stellt ein sonstiger lohnsteuerpflichtiger Bezug für mehrjährige Tätigkeit im Sinne von § 34 Abs. 3 i.V.m. § 39 Abs. 3 Satz 9 Einkommensteuergesetz dar. Die ggf. anfal​lende Lohnsteuer hat die/der Anspruchsberechtigte zu tragen. 

§ 6

Diese Vereinbarung wird … -fach ausgefertigt. Je eine Ausfertigung erhalten die beiden Ver​tragsparteien sowie … .
…………………………, den ……………….. 

Evangelische …………………………………                             ………………………………………
                                                                                                      (Anpruchsberechtigte/r)
U.: ………………………………………………

U.: ………………………………………………
Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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